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klatur entsprechen und die ihnen im Siedeverhalten entspre
chenden Mineralöle der Nr. 27.07 G der Warennomenklatur. 
Warennomenklatur im Sinne dieses Gesetzes ist der Deutsche 
Gebrauchszolltarif gemäß Verordnung vom 4. Juli 1990 über 
den Zolltarif und die Statistische Nomenklatur — Zolltarif
verordnung —.

(3) Als Arbeitsmaschinen oder Sonderfahrzeuge im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 gelten Maschinen und Fahrzeuge, 
die in Betrieben der Landwirtschaft verwendet werden und 
nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit ihnen fest ver
bundenen Einrichtungen für die Verwendung in diesen Be
trieben geeignet und bestimmt sind.

§ 2

Abgrenzung der Betriebe

(1) Betriebe der Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes 
sind

1. Betriebe, die durch Bodenbewirtschaftung oder durch 
mit Bodenbewirtschaftung verbundene Tierhaltung 
pflanzliche oder tierische Erzeugnisse gewinnen und
a) aus denen natürliche Personen Einkünfte erzielen 

oder
b) deren Inhaber eine landwirtschaftliche Produktions

genossenschaft oder eine ähnliche Gemeinschaft, eine 
nichtrechtsfähige Personenvereinigung oder eine juri
stische Person des privaten Rechts ist und bei denen 
im Falle der Gewinnung pflanzlicher Erzeugnisse der 
dauernde und nachhaltige Zukauf fremder Erzeug
nisse 30 V. H. des Gesamtumsatzes nicht überschreitet 
oder

c) deren Inhaber eine Körperschaft, Personenvereini
gung oder Vermögensmasse ist, die nach ihrer Satzung, 
Stiftung oder sonstigen Verfassung und nach ihrer 
•tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und un
mittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtäti
gen Zwecken dient,

sowie Wanderschäfereien und Teichwirtschaften;
2. Betriebe, insbesondere Lohnbetriebe, Betriebe von Ge

nossenschaften und Maschinengemeinschaften, Wasser- 
und Bodenverbände und andere Gemeinschaften, soweit 
diese für die in Nummer 1 bezeichneten Betriebe Arbei
ten zur Gewinnung pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse 
durch (Bodenbewirtschaftung oder durch mit Bodenbe
wirtschaftung verbundene Tierhaltung ausführen;

3. Schöpfwerke zur Be- und Entwässerung von landwirt
schaftlich genutzten Grundstücken.

Einkünfte im Sinne von Nr. 1 Buchst, a) sind nachhaltige Roh
erträge von mindestens 4 000 Deutsche Mark jährlich.

(2) Als Betriebe der Landwirtschaft im Sinne dieses Geset
zes gelten auch Betriebe, die neben landwirtschaftlicher Tä
tigkeit Milchtransporte im Sinne des Absatzes 3 Nr. 2 aus
führen und aus der Durchführung der Milchtransporte einen 
Jahresertrag von nicht mehr als 7 200 Deutsche Mark 'erzie
len.

(3) Als Ausführung von Arbeiten zur Gewinnung pflanz
licher oder tierischer Erzeugnisse durch Bodenbewirtschaf
tung oder durch mit Bodenbewirtschaftung verbundene Tier
haltung gelten auch

1. die Beförderung von im eigenen Betrieb gewonnenen 
Erzeugnissen sowie von land- oder forstwirtschaftlichen 
Bedarfsgütern durch den Betrieb,

2. die Beförderung von Milch und Milcherzeugnissen für an
dere zwischen Betrieben der Landwirtschaft, Milchsam
melstellen und Molkereien durch einen Betrieb der Land
wirtschaft oder eine Schleppergenossenschaft oder -ge- 
meinschaft im Aufträge von Milcherzeugem,

3. die in Betrieben der Landwirtschaft übliche Beförderung 
von land- oder forstwirtschaftlichen Bedarfsgütern oder 
Erzeugnissen für andere Betriebe der Landwirtschaft im 
Rahmen der Nachbarschaftshilfe,

4. die Durchführung von Meliorationen auf Flächen, die zu 
einem bereits vorhandenen Betrieb der Landwirtschaft 
gehören,

5. die Unterhaltung von Wirtschafts wegen, deren Eigentü
mer Inhaber eines Betriebes der Landwirtschaft ist.

§3
Höhe der Verbilligung

Die Verbilligung beträgt 41,15 Deutsche Mark für 100 Liter 
Gasöl.

§4
Zuständigkeit

Zuständig für Anträge nach diesem Gesetz ist die nach Lan
desrecht zuständige Behörde, in deren Bezirk der Betrieb 
liegt. Hat der Inhaber eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 und 2 
(Begünstigter) seinen Wohnsitz außerhalb des Geltungsbe
reichs dieses Gesetzes und führt er im Geltungsbereich die
ses Gesetzes Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 aus, so ist 
die Behörde zuständig, in deren Bezirk die Arbeiten durch
geführt werden.

§5
Bezugsnachweis

Der Begünstigte hat sich Quittungen oder Lieferbescheini
gungen über das insgesamt für begünstigte und nichtbegün- 
stigte Zwecke bezogene Gasöl ausstellen zu lassen, welche die 
Anschriften des Empfängers und des Lieferers, das Datum 
der Lieferung, die gelieferte Gasölmenge und den zu zahlen
den Betrag enthalten. Er hat die Bezugsnachweise, sofern er 
sie einem Antrag nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 nicht beifügt, oder nach 
Rüdegabe durch die zuständige Behörde vom Ende des Be
zugsjahres an drei Jahre lang geordnet aufzubewahren. An
dere Vorschriften über die Aufbewahrung von Belegen und 
Aufzeichnungen bleiben unberührt.

§8
Verwendungsbuch und buchmäßiger Nachweis

(1) Inhaber von Betrieben im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 
haben ein Verwendungsbuch für Gasöl mit Haupt- und 
Durchschreibeblättern zu führen, in dem die Raummenge des 
beim Betrieb der Schlepper, Arbeitsmaschinen und Sonder
fahrzeuge verbrauchten Gasöls anzuschreiben ist. Die Haupt- 
und Durchschreibeblätter sind bis zur Einreichung des An
trags auf Gewährung der Verbilligung im Verwendungsbuch 
zu belassen. Die zuständige Behörde kann an Stelle des Ver
wendungsbuches andere Aufzeichnungen zulassen, wenn der 
Verwendungsnachweis dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(2) Das Verwendungsbuch oder die an seiner Stelle zuge
lassenen Aufzeichnungen sind am Schluß des Kalenderjah
res abzuschließen. Begünstigte, die ihren Wohnsitz außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes haben, haben das Ver
wendungsbuch oder die an seiner Stelle zugelassenen Auf
zeichnungen nach Beendigung ihrer Arbeiten im Geltungsbe
reich dieses Gesetzes, spätestens am Schluß des Kalenderjah
res, abzuschließen.

(3) Bei Betrieben im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 hat der Be
günstigte über den Gasölverbrauch im einzelnen Buch zu füh
ren (buchmäßiger Nachweis).

§7
Antrag auf Verbilligung

(1) Der Antrag auf Gewährung der Verbilligung für ein 
Kalenderjahr (Abrechnungszeitraum) ist bis zum 15. Februar 
des folgenden Jahres bei der zuständigen Behörde zu stellen. 
Bei unverschuldeter Versäumnis der Frist ist Wiedereinset
zung in den vorigen Stand zu gewähren.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:
1. Quittungen oder Lieferbescheinigungen (§ 5) über das 

im Abrechnungszeitraum insgesamt bezogene Gasöl;


